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5. Anderung des Flachennutzungsplans für das Gebiet "Am Mitterfeld"; Be-

handlung der eingegangenen Stellungnahmen und Abwägung ( 1 Abs. 7
BauGB)

Sachverhalt:

Der Gemeinderat von Oberaudorf hat in seiner Sitzung am 23.07.2024 gemäl3 § 2
Abs. 1 BauGB den Aufsteliungsbeschluss für die 5. Anderung des Flachennutzungspia-
nes für das Gebiet ,,Am Mitterfeid" östlich der Staatsstral3e (Rosenheimer Stral3e) am
nördiichen Ortsausgang von Niederaudorf gefasst.

Grund der 5. Anderung des Flachennutzungspians ist die Aufsteliung des Bebauungs -

plans Nr. 52 ,,Am Mitterfeld". Im Geitungsbereich des Bebauungspians soil auf einer
bisher grüniandwirtschaftiich genutzten Fiäche em neues Feuerwehrgerätehaus errich-
tet werden. Für die Aufsteiiung des Bebauungspians wird eine Fiächennutzungs-
piananderung erforderiich, da im Pianungsgebiet bisher uberwiegend ,,Fiächen für die
Landwirtschaft" dargesteiit sind. Im Rahmen dieser erforderlichen Anderung wurde
auch das Entwicklungspotential bzw. der Fiächenbedarf für die weiteren Nutzungen im
Umgriff untersucht. Entsprechend soil die bisher ais Hartpiatz genutzte Fläche östiich
der Schuie zukünftig ais potentieile Erweiterungsfiäche nicht mehr ais Grünfläche mit
Zweckbestimmung Sport, sondern als Gemeinbedarfsfiäche dargesteilt werden. Die
südiich der Schule iiegende Tankstelie wird mit der dazwischenliegenden Freifiäche in
das Mischgebiet integriert Hierzu ist eine Fiãchennutzungspianänderung erforderlich.
Der Anderungsbereich umfasst hauptsachlich die Grundstücke bzw. Teiifiächen von
Grundstücken östiich der Rosenheimer Stral3e (Ortsausgang im Bereich Schu-
ie/Tanksteiie und Richtung Norden) in Niederaudorf mit den Fiurnummern 168/4,
168/6, 167/2, 80, 81, 80/4, 79, 79/4, 66 Gemarkung Niederaudorf. Insgesamt hat
das Pianungsgebiet eine Grö3e von 2,1 ha.

Das Ergebnis dieses Verfahrens, bei dem 40 Behörden bzw. Träger öffentiicher Beian-
ge beteiiigt wurden, iautet wie foigt:

Beteiligung der Behörden bzw. der Träger öffentlicher Beiange:

Von 21 Steiien ging kein Rückiauf em.
15 Stelien hatten keinen Einwand zum Vorhaben.
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Von 4 Stellen gingen Stellungnahmen el weiche nachfotgend behandelt werden.

Offentlichkeitsbeteilig ung:

Seitens der Beteiligung der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

STELLUNGNAHMEN DER BEHORDEN UND TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

09 DB AG, DB Immobilien vom 23.O9 2024

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, as von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz
AG / DB Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehrnen, übersendet Ihnen
hiermit folgende Gesamtstellungnahme zurn o.g. Vorhaben.

Gegen die o.g. Anderung des FIchennutzungspIans bestehen aus eisenbahntechni-
scher Sicht hinsichtlich der TöB-Belange keine Einwendungen, wenn folgende
Hinweise und Anregungen beachtet werden:

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissio-
nii (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Feider etc.), die zu Im-
missionen an benachbarter Bebauung fUhren können.

Wir bitten urn informative Berucksichtigung des BAHNPROJEKT BRENNER-
NORDZULAUF; hierzu anbei einen Lageplan zur informativen Beachtung.
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Die Baufelder 01+02, insbesondere das Baufeld 02, liegen im unmittelbaren Nahbe-
reich der geplanten Tunnel der Neubaustrecke. Betroffenheiten im Bau- und Endzu -

stand durch Erschütterungen können erst im Genehmigungsverfahren der neuen El -

senbahnstrecke abschliel3end beurteilt werden.

Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse und den Satzungsbeschluss zu gegebe-
ner Zeit zuzusenden und an weiteren Verfahren zu beteiligen.

Für Ruckfragen zu dieseni Schreiben, die Belange der Deutschen Bahn AG betreffend,
steht Ihnen Herr Harreus gerne zur Verfugung.

Abwägung

Bezüglich der Emissionen aus dem Bahnbetrieb wird die Stellungnahme zur Kenntnis
genommen. Da im Geltungsbereich direkt angrenzend an den Bahnbetrieb em beste-
hendes Gewerbegebiet dargestellt 1st, ergibt sich hier nur em geringes Konfliktpotenti -

al.

Die Planungen zum Brennerbasistunnel werden zur Kenntnis genommen. Die Trasse
führt unterhaib eines bestehenden Zimmereibetriebs durch, der im Rahmen der Pla-
nungen der DB ebenso wie die westlich davon geplanten neuen Gebãude zu berück-
sichtigen sind.
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GernäI3 den irn Internet abrufbaren Planunterlagen wird der Tunnel nach heutgern
Stand der Planung auf elner Höhe von Ca. 400rnüNN verlaufen. Mit einer Geländehöhe
urn Ca. 475rnUNN liegt der Tunnel dann ungefähr in elne Tiefe von 75rn unter dern
Boden.

I i i
!
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Abb. 1 Bahnprojekt Brennernordzulauf, l-fohenplan Vorplanung Kirstein-Grenze D/A Ubersichtshohen -plan
Neubaustrecke; Queue: https://www. brennernordzulauf. eu/mediathek/planungsunterlagen-
vorplanung. html (Stand 02.10.20214)

Irn Rahrnen des Flächennutzungsplans können keine Mal3nahrnen bezuglich zulassiger
Abgrabungen oder Untergeschosse gefasst werden. Da noch keine abschliel3enden
PIne seitens der Bahn vorliegen, erscheint dies hier auch nicht zielführend.

Beschluss:

Die Stellungnahrne wird zur Kenntnis genornrnen. Elne Plananderung wird niCht veran-
lasst.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend Nein
16 16 0

33 Regierung von Oberbayern, vom 29.082024 mit RPV vom 10.09.2024

Die Planung wird erläutert und wie folgt bewertet:

Zu einer fast gleichlautenden Planung haben wir uns bereits rnit SChreiben vorn
04.10.2023 irn Rahrnen einer Voranfrage geau3ert. Auf diese Stellungnahrne dürfen
wir verweisen. Darin kamen wir zum Ergebnis, dass auf Grund der Ortsrandlage des
Standorts der landsChaftlichen Einbindung und der Baugestaltung der neuen Gebäude
eine besonders hohe Bedeutung zukornrnt.

Die Gebude soliten landschaftsschonend und in einer urngebungsorientierten Bauge-
staltung integriert und von der Hohenentwicklung an den vorhandenen Gebäuden on -
entiert werden. Die Planung soilte diesbezUglich mit der unteren Bauaufsichts- und
unteren NatursChutzbehärde abgestirnmt werden.
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Ergebnis

Bel einer entsprechenden Abstimmung der Planung bzgl. der Belange des Orts- und
Landschaftsbilds sowie der Lage in einem wassersensiblen Bereich mit den zuständi-
gen Fachbehörden steht die o.g. Bauleitplanung den Erfordernissen der Raumordnung
grundsätzlich nicht entgegen.

Abwäqung

Die genannten Behörden wurden am Verfahren beteiligt. Auf die jeweiligen SteHung-
nahmen bzw. ihre Abwägung wird verwiesen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung wird nicht veran-
lasst.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend Ja Nein
16 16 0

38 Vodafone vom 11.09.2024

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen
die von Ihnen geplante Mat3nahme keine Einwãnde geltend macht.
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unterneh-
mens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Ste! -

Iungnahme mit entsprechender Auskunft Uber unseren vorhandenen Leitungsbestand
abgeben.

WeiterfUhrende Dokumente:

- Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH
- Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
- Zeichenerklärung Vodafone GmbH
- Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH

Abwagunq

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung wird nicht erfor-
derlich.

Beschluss:

Die Stel!ungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Plananderung wird nicht veran-
lasst.
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Abstimmungsergebnis:

Anwesend Ja Nein
16 16 0

40 Eisenbahn Bundesamt vom 23.09.2024

Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Planung aufgrund der Lage
zur Bahnhinie Nr. 5702 Rosenheim - Kiefersfelden berührt. Ich bitte daher urn
Beachtung folgender Hinweise:

1.) Grundsätzlich ist zu beachten, dass durch die Festlegungen im Flächennutzungs -

plan und den daraus resultierenden Bebauungsplan der Schienenverkehr und damit
auch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefährdet werden darf. Bei
Baurnal3nahmen im Bereich von Bahnanlagen 1st deren Standsicherheit und Funktions-
tüchtigkeit jederzeit zu gewahrleisten.

Notwendige Mal3nahrnen zur Unterhaltung, Erneuerung, Rationalisierung und Moderni-
sierung und bestimmungsgemal3en Nutzung des Bestandsnetzes der Eisenbahnen des
Bundes dürfen nicht verhindert oder erschwert werden.
Für notwendige, bauliche Mal3nahrnen an den Betriebsanlagen der Bahn ist deren je-
derzeitige Zuganglichkeit zu gewährleisten.

2.) Die vorn gewohnlichen Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen insbesonde -

re aus Schall und Erschutterung, aber z.B. auch Elektrosrnog, elektrische Strahlung
und Funkenflug, sind hinzunehrnen. Entsprechende Vorkehrungen zur Bewältigung der
Irnrnissionsproblernatik sind im Rahrnen der aufzustellenden Bebauungsplane zu be -

rücksichtigen.

3.) Generell ist zu beachten, dass Betriebsanlagen der Eisenbahn des Bundes
i.S.d. § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), zu denen gem. § 4 Abs. 1 Eisenbahn-
Bau- und Betriebsordnung (EBO) neben den Schienenwegen auch Grundstücke, Bau-
werke und sonstige Einrichtungen gehoren, die unter Berücksichtigung der örtlichen
Verhältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der
Schiene erforderlich sind, unter der Fachplanungshoheit des Eisenbahn-
Bundesamtes ( 38 BauGB) stehen.

Grundsätzlich gilt für den Ubergang von Bahnflächen, die für Bahnbetriebszwecke ent-
behrlich sind und in die Planungshoheit der Gemeinde übergehen sollen, dass solche
Flächen von der Bahnbetriebsanlageneigenschaft freizustellen sind (vgl. § 23 AEG).
Dies erfolgt durch das Eisenbahn-Bundesamt nach entsprechender Antragstellung
durch den Eigentürner oder die zustandige Gerneinde.

In diesem Zusammenhang mache ich darauf aufmerksam, dass nach Anderung des §
23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) der Bahnbetriebszweck eines Grund-
stUcks, das Betriebsanlage elner Eisenbahn ist oder auf dem sich eine Be-

triebsanlage einer Eisenbahn befindet, im Uberragenden öffentlichen Inte-
resse liegt und der Aufrechterhaltung sowie der Weiterentwicklung der Eisenbahninf-
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rastruktur im Rahmen der kurz-, mittel- oder langfristig prognostizierbaren zweckent-
sprechenden Nutzung dient.

Das Eisenbahn-Bundesarnt verfugt Uber kein Verzeichnis sämtlicher Bahnbetriebs-
anlagen. Nach den von Ihnen vorgelegten Unterlagen Iässt sich nicht sicher aus-
schlieBen, dass der Planumgriff Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes
bzw. entsprechend gewidmete Flächen einschlieBen könnte. Var allem bei dem
lila dargesteilten FlurstUck 385 der Gemarkung Niederaudorf handelt es sich eindeu-
tig urn eine Bahnanlage, weshaib diese aus dem Planumgriff des Flachennutzungs -

plans herauszunehrnen ist. Bel dem FlurstUck 80 der Gemarkung Niederaudorf könn-
te es sich ebenfalls urn eine Fläche handeln, welche dem Fachplanungsvorbehalt un-
terliegt.

Ich bitte deshaib, im Rahmen der Beteiligung der Betreiber der Betriebsanlagen (vgl.
Hinweis am Ende dieser Stellungnahme) auf diesen Punkt hinzuweisen und diesbezüg-
lich eine Aussage einzuholen.

Aufgrund der zum Tell unmittelbar an den Geltungsbereich des Flachennutzungsplanes
angrenzenden Bahnlinie 1st die DB Netz AG am Verfahren zu beteiligen.
Irn Ubrigen weise ich auf das Grol3projekt ,,Brenner-Nordzulauf, ABS/NBS 36 Mün-
chen - Rosenheim - Kiefersfeldeñ - Grenze D/A (-Kufstein)", dabel handelt es sich urn
em Projekt des Bedarfsplans für Bundesschienenwege (Anlage zu § 1 BSWAG). Aus-
weislich der Planunterlagen liegt der gegenständliche Planumgriff in unmittelbarer Na -

he des Plangebietes der ausgewãhlten Untertunnelungsvariante. Aus diesem Grund 1st
die DB InfraGO AG als Tragerin öffentlicher Belange zu beteiligen. Weitere Informatio-
nen finden Sie ebenso im Internet:

https ://www. brennernordzulauf.eu/home. html

Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein soilte, wird aul3erdem die Beteili-
gung der Infrastrukturbetreiberin Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Barthstral3e 12,
80339 München (Kompetenzteam Baurecht: KTB.Muenchen@deutschebahn.com) als
Tragerin öffentlicher Belange empfohlen. Denn das Eisenbahn-Bundesamt pruft nicht
die Vereinbarkeit Ihrer Planungen aus Sicht der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanla-
gen.

Abwäqung

Die Betriebsanlagen der Bahn sind durch die Flächennutzungsplanänderung nicht be -

troffen, da keine bahneigenen Flãchen uberplant werden. Der Bahn gehören aus-
sch1ie611ch die lila eingefarbten Flächen irn Umgriff der Gleise, die im Flächennut-
zungsplan mit dern entsprechenden Planzeichen für Bahnanlagen dargestellt sind. Die -

se liegen allerdings au13erha1b des Geltungsbereichs der vorliegenden Flächennut-
zungsplananderung (rot umrandet).

Bei den rosa gefarbten Flächen (Fl. -Nr. 80) handelt es sich urn Gemeinbedarfsanlagen
mit der Zweckbestimmung Schule, die ebenfalls nicht im Besitz der DB liegen. Die DB
AG wurde am Verfahren beteiligt. Auf deren Stellungnahme und Abwagung wird ver-
wiesen.
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Die mogliche Betroffenheit durch den Nordzulauf des Brenner-Basistunnels wird im
Rahmen der Stellungnahme der DB AG bereits behandelt.

Elne Planänderung ergibt sich aus der Stellungnahme des Eisenbahnbundesamts
nicht.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Elne Planänderung wird nicht veran-
Iasst.

Abstimmunciserciebnis:

Anwesend Ja Nein
16 16 0

Diskussionsverlauf:

Die anwesende Architektin Frau Belinda Reiser erläutert und beantwortet Fragen aus
dem Gemeinderat.

Beschluss:

Das Gremium folgt den Beschlussvorschlägen der Verwaltung. Benötigte Anderungen
werden in eine neue Planfassung eingearbeitet. Die Verwaltung wird beauftragt, die
öffentliche Auslegung ( 3 Abs. 2 BauGB) und die Behördenbeteiligung § 4 Abs. 2
BauGB) einzuleiten

Abstimmunciserciebnis:

Anwesend Ja Nein
16 16 0

Die Ubereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglau-
bigt.

Oberaudorf, 29. 10. 2024

Dr. Matthias Bernhardt
Erster Bürgermeister
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